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Sarzung des Orrsverbandes BüNDNIS 90, DIE GRüN[N Bad Kr.cuznach

Neufassung. beschlossen von cler Mitgliederversanrr.nlung ant 22 (\9.14

§ 1 Name und Sitz

Der Oftsverband flihrt den Nanren "BÜNDNIS 90 / DIE GRLTNEN Bad Kreuznach" und hat seir.ren Sitz in Bad
Kleuznach. BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN Bed Kjeuznach sincl ortsvcrband im Kreisverband BüNDNIS 90 / DIE
GRÜNEN Bad Kreuznach, im Landesverband BÜNDNIS 90 / DIE GRLI-NEN Rheinland-Pf-alz der Bunclesparrei
tsÜ\DNIS q0 DIF GRüNFN. Dic Kurzbezeichnung lauret "CRüNE".

§ 2 Grundsätze uncl Ziele

BÜNDNIS 90 i DIE GRUNEN strcben eine ökologisch lunclicfte Gesellschaft in.r Rahmen des Grundgesctzes an. Jede
Aktion und parlamentarische Arbeit orientied sich an vier grüncn Grundprinzipien: ökologisch, sozial.
basisdemokratisch und gewaltliei. Sie sind konfessionell unabhängig.

§ 3 Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Ortsverbandes könncn natürliche Personen werden, die das 16. I-ebensjahr vollen{et und ihren ersten
oder zweiten Wohnsitz in, Bereich des Orlsverbandes haben und keirrcr anrieren Partei angehören.
(2) Die Mitgliedschaft w'ird sr:hriftlich beantragt. Über elie Aufhahrne cnrsuhcidet der Vorstancl mit einfacher Mehrheit.
Gegen die Zurückweisung kann der / die Bewerberln bei der Mitgliederversamrnlung Widerspruch einlegen. Die
Mitgliederversammlung er.rtsc:heidet mit einfacher Mehrheit. Der i die Antragstellerln ist anzuhciren. Dic
Zurückweisung durch den Vorstand ist dem / der Bewerberln schriftlich zu begründen. Die Mitglicdschaft begimrt mit
der Zustimmung dcs zuständigen Gren.riums gegenüber dem i der Antragstellerln.
13) Mitglicder zahlen einen Mitgtiedsbcitrag an den Kreisverbancl. Die Höhe dcs Beitrages richtet sich nach cler
Regclung des Kreisverbandes.

§ 4 Beendigung der Mitgliedschafl

(l) Die Mitglieilschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Tod. Der Austritt ertblgt durch schriftlichc Erklärung
gcgcnüber dem Vorstand.
(2) Über den Ausschiuss eines Mitglieds entscheiclet auf Antrag der Mitgliederversammlung ilas zustänclige
Schiedsgericht. Das Nähere regelt die Satzung des Landesverbandes.

§ 5 Organe und Gremien des Oftsverbandes

(l) Die Organe des Orlsverbandes sind die Mitgliedcrversammlung und der Vorstancl. I)er Vorstand ist rler
N{ itgliederversammlung Rechenschaft schuldig.
(2) Grenrien des Ortsverbandes sind die Ortsverbandstreffen und die bei Bedarfgebildeten Arbeitskreise.

§ 6 Mitgliederversammlung

( l) Die Mitgliederversatrrmlung ist öffentlich und besteht aus den ordnungsgemäf.i geladenen und erschienenen
Mitgliedem.
(2) Der Vorstand beruft die Mitgliederversammlung ein. Die Einladung ertblgt an a1le Mitglieder des Ortsverbaldes
schriftlich oder durch Email unter Angabe der Tagesordnung. spätestens l4 Tage vor dem angesetzten Ten.nin. Die
Einladungsfiist kann in dringenden Fällen verkürzt u,erden. Dies muss schriftlich begninilet werden.
(3) Die Mitgiieden,ersammlung ist mindestens einn'ral inr Jahr einzuberufen.
(4) Jedes ordnungsgemäß geladene Mitglied hat eine Stimme.
(5) Der Vorstand hat eine Mitgliedervcrsammlung einzuberufen, w'enn dies mindestens l0% der Mitglicder beantragen.

§ 7 Aufgaben der Mitgtiederversammlung

( l) Die Aufgaben der Mitglieclcrversammlung sind:
l. Entlastung und Wahl des Vorstandes.
2. Wahl von zwei Rechnungsprüferlnnen flir zwei Jahre.
3. Beschlussfässung über Programm, Satzung sowie deren Anderung.
4. Beschlussfassung über die von N{itglieciern gestellten Anträge.
5. Beschlussf,assung über die Aufstellung von Kandidatlnnen aul Ortsvcrbandsebene.
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6. Beschlusstässung über die Auflösung des Ortsverbandes.
(2) Besohlüsse werden mit cinfacher Mchrheit gefasst. Beschlüsse über Absatz I Punkt 3 und Punkt 6 erfordern eine 2/3

Mehrheit.
(3) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfühig, wenn ordnungsgemaß eingeladen wurde.

(4) Über dic lleschlüsse tler Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das vom / von der Schliftführerln

unterzeichnet wird.

§ 8 Ortsverbandstreffcn

Ortsverbandstreffen finclen regelmälJig statt und sind of'fen für alle Mitglietler und interessierte Nichtn'ritglieder'

Orlsverbandstreffen dienen der Meinungsbildung im Hinbiick auf die laut-ende politische Arbeit.

§ 9 Vorstand

( l) Der Vorstand wird l-ur zwei Jahre gewähtt. Er besteht aus bis zu flinl glcichtrereuhtigten Sprecherlnnen und einem/r

Schatzmeisterln.
(2) Der Vorstand vertritt den Ortsverbanri nach außen und innen. Ein Mitglied des Vorstandes ist flir einzelne

Rechtshandlungen allein verlretungsbefugt, wem er / sie vom Vorstand dazu enr.rächtigt ist.

(3) Der Vorstand ist an die Beschiüsse der Mitgliederversammlung gebunden. Schriftliche Außerungen seitens des

Vorstandes bcdürfen der Mehrheit.
(4) Vorstandssitzunger.r sind grundsätzlich otTen für alle Mitglietler und finden in der Regel gemeinsarn mit den

Onsr erbandstrcllcn strtt.
(5) Misstrauensanträge gegenüber dem Gesamtvorstand oder einzelnen Vorstandsmitgliedem sind nur auf der

Mitgliederversammlung zulässig. Sie erltrrdem eine 2/3 Mehrheit der anwesenden N{itgliedcr'

(6) Vorstancls*.ahlen sincl geheinr und erfolgcn einzeln flir jeden Kandidaten. Cewählt ist, wer mehr als die Hälfte der

gültigen Stimmen erhält. Ist ein zweiter Wahlgang erfordcrlich, so ist gewählt, u'cr die meistcn Stimmcn erhält. Der

Vorstand ble ibt solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist.

§ I0 Rechnur.rgslegurrg

(1) Dic Überprüfung der Buchführur.rg erfolgt mindestens jährlich drrt'r:Ii :zrvei i{i:chnungsprüfcrlnnen.
(2) Die Rechnungslegung über Einnahmen und Ausgaben sowie über rias \'crmögel erfotgt unter Beachturg der

Grundsätze ordnungsgemäi3er Buchliihrung im Sinne des Parteiengesetzes. Die Rcchnungsunterlagen, tsücher, Bilanzen

uncl Reohenschaftsberichte sind 10 Jahre aufzubewahren.

§ I 1 Ordnungsmaßnahmen

Gegen ein Mitglied, das gegen die Satzung oder das Parteiprogramm verstößt oder in auderer Weise das Ansel,en der

Patei beeinträchtigt, kann das zustänclige Schiedsgericht Ordnungsmaßnahmen verhängen. Das Nähcre regelt die

Satzung des Landesverbandes.

§ l2 Recirtsgeschäfte, iIaltung für Schulden

( l) Rechtsgeschätte liir den Ortsverband dürfen nur der Vorstand oder von diesern ausdrücklich crmächtiglc Personen

abschlielJen.
(2) Für Schulclen des Orlsverbandes haftet gemäß § 54 BGB das Vcrmögen des Ortsvcrbandes. Iline vu'eitergehende

IJaftung ist ausgeschlossen.

§ 13 Kostenerstattung

Die Kostcnerstattung für Aufwendungen. clie Mitgliedcrn oder anderen beauftragten Personen bei der Wahn.rehmung

von Aufgaben und Amtem entstehen, mit denen sie von ciner Mitglieden,crsammlung oder dem Vorstand betraut

wurden. erfolgt im Rahmen der Regelung des Kreisverbandes.

§ I4 Schlussbestimmung

Sofern es an ei:rer Bestimmung in dieser Satzung fehlt oder sofern eine Bestimmung dieser Satzung im konkreten

Anu,endungställ einer Auslegung bedarf, gilt sinngemäß die Bestimmung in der Satzung des Kreisverbandes oder cles

Landesverbandes.

Bad Kreuznach" den 22.09.2414


